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MOTIVATION UND  
EINFÜHRUNG  

Baumaßnahmen im Spezialtiefbau erreichen immer größere Dimensionen und müssen immer  

komplexeren Randbedingungen aus dem Umfeld genügen. Im Kontext dieses Merkblatts betrifft dies vor 

allem Baugruben und Gründungen mit anspruchsvollen geometrischen Anforderungen und kritischen 

Abhängigkeiten. Häufig wird den Ausführenden durch den Auftraggeber nur die Funktionalität vorgegeben. 

Ungeachtet dessen sind jedoch Entwurfsvorgaben seitens des Auftraggebers gerade in Hinblick auf  

die – geometrische – Baubarkeit unabdingbar.

Insbesondere um den technischen und wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten, müssen sinnvolle  

Toleranzen im Spezialtiefbau in den Ausschreibungsunterlagen definiert werden. Bereits in der Planung 

werden damit entscheidende Festlegungen zur Ausführbarkeit getroffen. Mit dem vorliegenden Merkblatt 

wird eine Arbeitshilfe geschaffen, die aktuell durch normative Vorgaben aus Sicht der Praxis nicht  

umfassend gegeben ist.

Dieses Merkblatt gibt bei der Festlegung und Beachtung von im Grunde unvermeidlichen „geometrischen 

Abweichungen“ vom Soll-Zustand eine Leitlinie. Ein gleiches Verständnis im gemeinschaftlichen  

Bauprozess zwischen den Beteiligten - Bauherren, Planern und Ausführenden - soll letztlich dafür  

sorgen, Fehlerkosten zu reduzieren oder bestenfalls ganz zu vermeiden.

Konkret müssen in Bezug auf das planerische „Nennmaß“ die geometrischen Größen der auf der  

Baustelle hergestellten Bauteile und auch der werksmäßig hergestellten Einbauteile oder Anlagen mit den 

Planvorgaben übereinstimmen, um – ggf. nach dem Zusammenfügen aller Bauteile – ein Bauwerk mit der 

geplanten Form und Funktion zu erhalten. Jede geometrische Größe ist herstellungsbedingten Streuungen 

unterworfen. Zur Klassifizierung werden im Merkblatt unter anderem – als Standard voraussetzbare – 

„normale Toleranzen“ von „engeren Toleranzen“ unterschieden, die nur mit erhöhtem planerischem oder 

mess- und vor allem bautechnischem Aufwand erreichbar sind. Darüber hinaus wird eine Empfehlung 

gegeben, wie Planer und Ausführende mit solchen Toleranzen umgehen sollten, die nur mit unverhältnis-

mäßigem Aufwand beherrschbar sind.

In Abgrenzung zu den hier behandelten geometrischen Toleranzen soll klargestellt werden, dass die im 

Bauwesen geforderten Stoffeigenschaften über die Bemessungsnormen (z.B. DIN EN 1992) und daran 

angebundene Baustoffnormen (z.B. DIN EN 206) in aller Regel mit zulässigen Abweichungen ausreichend 

klar definiert sind. Die im Bauwesen zur Verfügung stehenden und in Entwicklung befindlichen Messver-

fahren mit deren spezifischen Messgenauigkeiten sind so zahlreich, dass hier lediglich exemplarisch  

auf sie eingegangen wird.

Den Schwerpunkt in diesem Merkblatt stellen die – geometrischen – Maßtoleranzen dar, da diese sehr  

häufig zu Diskussionen zwischen den Beteiligten im Baugeschehen führen. Sie nehmen im Spezialtiefbau 

eine besondere Rolle ein, da Bauteile nach der Herstellung bzw. dem Einbau – anders als etwa im  

Hochbau – oft unzugänglich sind. Aus diesem Grund sind Maßtoleranzen aus dem Hochbau auch nicht  

auf den Spezialtiefbau übertragbar.
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Die Festlegung von Toleranzen soll, trotz unver-

meidlicher Abweichungen vom Soll bei der Bau-

ausführung, das Erstellen von Bauwerken ohne 

Anpassungs- oder Nacharbeiten ermöglichen. 

Wesentliche Begriffe in diesem Zusammenhang 

und konkret im Umfeld des Spezialtiefbaus  

werden definiert.

Abbildung 1 zeigt die prinzipielle Darstellung der 

Begriffsbestimmungen zur Toleranz mit beispiel-

haften Maßabweichungen im zulässigen Bereich, 

im Bild links oben für den Ansatzpunkt und unten 

für die Tiefe, im Bild rechts zusätzlich für die  

Abweichung der Mittelachse zur Vertikalen.

In Abgrenzung zu anderen Einflussgrößen auf  

Formänderungen soll hier betont werden, dass 

sowohl lastabhängige als auch lastunabhängige 

Verformungen oder Verschiebungen in Folge von 

Temperatur- oder Feuchteänderungen nicht  

Gegenstand dieses Merkblatts sind. Sie finden  

sich daher nicht in den folgenden Begriffen und 

Definitionen wieder. Unabhängig hiervon sind  

solche Einflüsse auf ein Bauwerk selbstverständ-

lich ebenfalls in der Planung zu berücksichtigen.

Toleranz 

Die zulässige Abweichung einer Größe vom planerischen (Ideal- oder) Soll-Zustand, welche die  

planmäßige Funktion eines Systems noch erlaubt, bei geometrischen Größen auch „Maßtoleranz“.

Abbildung 1:  Prinzipielle Darstellung der Begriffsbestimmungen zur Toleranz

1 BEGRIFFE UND 
DEFINITIONEN
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Bauwerk

Alles, was baulich erstellt wird oder von Bauarbeiten herrührt [vgl. DIN EN 1990].

 

Bauausführung

Alle Tätigkeiten für die physische Erstellung eines Bauwerks einschließlich der Beschaffung von   

Baustoffen, der Überwachung und der Erstellung der Ausführungsunterlagen, im Sinne dieses  

Merkblatts gleichbedeutend mit „Herstellung” (auf der Baustelle).

Bauteil

Physisch unterscheidbarer Teil des Tragwerks, z.B. eine Stütze, ein Träger, eine Deckenplatte, ein  

Gründungspfahl [vgl. DIN EN 1990].

Formtoleranz

Maß, wie stark ein werksmäßig hergestelltes Bauprodukt von seiner geometrisch idealen Form oder 

seinem Nennmaß abweichen darf; grundsätzlich als Teil der Systemtoleranz zu berücksichtigen.

Formtoleranzen gibt es für Bau- und Einbauteile aller Art, z.B. Walztoleranzen nach DIN EN 10248  

für Spundwände oder Fertigungstoleranzen nach DIN EN 12794 für Stahlbetonfertigteile wie Fertigteil-

rammpfähle. Bei typischen Bauteilen im Spezialtiefbau sind die relevanten Formtoleranzen i.d.R. im  

Millimeterbereich angesiedelt.

Herstelltoleranz

Geometrische Toleranz, welche die ausführungsbedingten Maßabweichungen eines Bauteils berücksich-

tigt, nicht automatisch, aber möglicherweise das kumulative Ergebnis aller möglichen Grenzabweichun-

gen (vgl. Abbildung 1), im Kontext auch „Ausführungstoleranz”.

Ist-Maß

Tatsächlich durch die Bauausführung realisiertes Maß einer Größe, Gestalt oder Lage eines Bauteils oder 

Bauwerks, gegebenenfalls mit einer Abweichung, oft auch als „Ist-Maß” oder „as built” bezeichnet.

Nennmaß

Maß, das zur Kennzeichnung von Größe, Gestalt und Lage eines Bauteils oder Bauwerks angegeben und 

in Zeichnungen eingetragen wird, oft auch als „Soll“ oder „Soll-Maß” bezeichnet.

Messgenauigkeit

Beschreibt den maximal zu erwartenden Messfehler zwischen ermitteltem und wahrem Messwert.

Systemtoleranz

Beschreibt die Toleranz für ein gesamtes System aus mehreren Komponenten, die zu einem Bauwerk 

zusammengefügt werden, wobei eben „verschiedene Abweichungen zusammentreffen“ und kumulativ 

relevant werden.

Tragwerk

Die planmäßige Anordnung miteinander verbundener Bauteile, die so entworfen sind, dass sie ein  

bestimmtes Maß an Tragfähigkeit und Steifigkeit aufweisen [vgl. DIN EN 1990].

Hinweis:  

Dieser Begriff beinhaltet sowohl Gebäude als auch Ingenieurbauwerke  und bezieht sich auf das  

vollständige Bauwerk, das sowohl tragende und nicht tragende Bauteile, auch für die Gründung, enthält.

Hinweis:  

Für die Bewertung einer Toleranz sind planerisch erfasste Zustände, z.B. Verformungen infolge  

Lastumlagerung, zusätzlich zu berücksichtigen.
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BAUVERTRAGLICHE 
ASPEKTE

2

Dieses Merkblatt soll als Leitlinie zur Festlegung 

wirtschaftlich sinnvoller und in der Praxis reali-

sierbarer Toleranzen dienen. Sinnvoll und reali-

sierbar bedeutet eine klare Festlegung von  

Toleranzen unter Berücksichtigung der anerkann-

ten Regeln der Technik und der in diesem  

Merkblatt enthaltenen Hinweise.

Die vertragliche Vereinbarung der Bauparteien  

gilt vorrangig für die Beantwortung der Frage,  

ob eine vom Unternehmer erbrachte Leistung  

mangelfrei ist.

Die vorbeschriebene, vertragliche Festlegung des 

Leistungssolls einschl. Toleranzen dient in der 

praktischen Umsetzung der Arbeiten den Bauver-

tragsparteien als eindeutige Richtschnur für die 

Beurteilung, ob der ausführende Unternehmer eine 

mangelfreie Leistung erbringt. In der Praxis gibt es 

zu diesem Thema immer wieder Diskussions- 

bedarf, so dass eine eindeutige Regelung angezeigt 

ist. Eine mangelfreie Leistung wird in § 633 Abs. 1 

BGB bzw. § 13 Abs. 1 VOB/B definiert: Ein Mangel 

liegt danach vor, wenn die Ist-Beschaffenheit nicht 

der vertraglichen Soll-Beschaffenheit entspricht 

oder die anerkannten Regeln der Technik nicht 

eingehalten sind. Der Bundesgerichtshof hat dies 

noch dahingehend ergänzt, dass die Leistung auch 

funktionieren muss.

Die Bauleistung ist frei von Sachmängeln, wenn  

sie die von den Parteien vereinbarte Beschaffen-

heit aufweist oder sich, falls keine Beschaffenheit 

vereinbart ist, für die nach dem Vertrag voraus-

gesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung, 

eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 

Werken der gleichen Art üblich ist und die der 

Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann 

(§ 633 Abs. 2 BGB, § 13 Abs. 1 VOB/B).



9

Es ist somit festzustellen, dass es für die Frage, 

ob eine erbrachte Leistung vertragsgerecht ist, 

auf die Vereinbarungen der Bauvertragsparteien 

ankommt. Deshalb ist zu überprüfen, ob die 

Parteien eine bestimmte Beschaffenheit vertrag-

lich vereinbart haben. Dies kann, wie der BGH 

festgestellt hat, auch dadurch geschehen, dass 

der Unternehmer eine vom Besteller gewünschte 

Beschaffenheit stillschweigend, d.h. durch 

schlüssiges Verhalten, akzeptiert. Nur in zweitem 

Rang wird – sofern sich eine Beschaffenheits-

vereinbarung nicht feststellen lässt – geprüft, ob 

sich die erbrachte Leistung für die vertraglich vo-

rausgesetzte Verwendung eignet. Lässt sich auch 

eine vertraglich vorausgesetzte Verwendung nicht 

feststellen, kommt es auf die gewöhnliche Verwen-

dung und die Beschaffenheit an, die bei Werken der 

gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber 

daher erwarten kann. Erst in der letzten Stufe der 

Prüfung sind die Vorgaben von DIN-Normen oder 

anderen anerkannten Regeln der Technik im Hin-

blick auf Toleranzen von Bedeutung.

Es steht den Parteien zwar grundsätzlich frei, 

außergewöhnlich enge Toleranzen zu vereinbaren, 

auch solche, die in der Ausführung als nicht  

gesichert beherrschbar qualifiziert werden.  

Die Folge wäre aber, dass der AN zwangsläufig 

eine mangelhafte Leistung erbringt.  

Der AG wiederum wäre allenfalls auf reduzierte 

Reaktionsmöglichkeiten festgelegt, weil eine 

Nacherfüllung vernünftigerweise von dem AN gar 

nicht verlangt werden könnte (§ 275 BGB). Diese 

für alle Beteiligten unsichere Vertragslage ist 

daher durch die Festlegung sinnvoller und in der 

Praxis realisierbarer Toleranzen zu vermeiden.

Eine konkrete Vereinbarung von Ausführungs- 

toleranzen unter Berücksichtigung der Hinweise 

aus den Folgekapiteln ist aufgrund vorstehender 

Überlegungen empfehlenswert.

Dabei ist darauf zu achten, dass die entsprechende 

Abweichung mit hinreichender Genauigkeit und mit 

vertretbarem Aufwand konkret geprüft/gemessen 

werden kann, d.h. dass es hinreichend genaue und 

anerkannte Messmethoden und Geräte gibt.

Ungeachtet der Frage, welche Toleranzwerte die 

Parteien auch immer vereinbart haben, muss 

diese vereinbarte Toleranz technisch realisierbar 

sein. Eine womöglich auch erhebliche Anstrengung 

des Unternehmers zur Umsetzung ist dabei von 

ihm zu leisten, aber auch durch den Auftraggeber 

zu vergüten.

In der Praxis kann es aus unterschiedlichsten 

Gründen zu Überschreitungen der festgelegten 

Toleranzen kommen.

Die Bewertung der Relevanz dieser Überschrei-

tung ist immer im Detail vorzunehmen, d.h. die 

Bedeutung für die Funktionalität des Bauteils ist  

zu berücksichtigen.
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AKZEPTANZKLASSEN FÜR 
HERSTELLTOLERANZEN

3

Toleranzen setzen sich zusammen aus Herstell-

toleranzen der Ausführung, Formtoleranzen von 

Bauteilen sowie last- und systemabhängigen 

Toleranzen.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass  

mit einer unnötig engen Toleranz auch eine  

Verschwendung von Ressourcen einhergeht.  

Diese kann erheblich sein, was sich substantiell 

negativ auf die Nachhaltigkeit auswirkt.

Wie vorbeschrieben wird nachfolgend ausschließ-

lich auf die Herstelltoleranzen eingegangen.  

Diese werden nicht ausschließlich durch Normen 

(z.B. DIN bzw. DIN EN), sondern auch in Zusätzli-

chen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) und 

besonderen projektspezifischen Anforderungen 

beschrieben. Während Normen im Konsens aller  

Interessierten Kreise entstehen, stellen alle ande-

ren Regelwerke Allgemeine Geschäftsbedingungen 

einzelner Auftraggeber dar.

Faktisch ist der Einfluss des Ausführenden auf die 

zu erreichenden Toleranzen begrenzt. Dies spie-

gelt sich auch in den relevanten europäischen Aus-

führungsnormen durch Hinweise auf Anpassungen 

der Toleranzwerte bei Antreffen von ungünstigen 

Baugrundverhältnissen wider, bzw. es wird - je 

nach Gewerk - zwischen „müssen“ und „sollen“ 

unterschieden. Entsprechende Hinweise werden in 

Regelwerken von großen Auftraggebern, wie ZTV-

ING, Ril etc. nicht direkt gegeben. Dies führt häufig 

zu Problemen im Zuge der Ausführung (siehe Kapi-

tel 5). Grundsätzlich gilt aber auch hier, dass durch 

die Bezugnahme auf und Mitgeltung der europä-

ischen Ausführungsnormen eine grundsätzliche 

Öffnungsklausel für den Einzelfall gegeben ist.

Es gilt der Grundsatz, dass mit steigender 

Anforderung an die Herstelltoleranz sich der 

bautechnische Aufwand zu deren Erreichen in der 

Ausführung erhöht. Diese Abhängigkeit hat einen 

direkten Einfluss auf die Herstellkosten, um den 

dafür erforderlichen Aufwand zu berücksichtigen.

Um den Aufwand zum Erreichen der jeweils  

geforderten Herstelltoleranz abzubilden, bietet  

es sich daher an, dafür Akzeptanzklassen (AKT)  

einzuführen. 

Die Abgrenzung dieser Akzeptanzklassen wird 

dadurch definiert, dass es über die gewerkespe-

zifischen normativen Toleranzen hinaus auch 

weitergreifende Anforderungen aus zusätzlichen 

Regelwerken oder seitens des Bestellers eines 

Bauwerkes geben kann. Solche erhöhten Ansprü-

che müssen nicht zwingend einer statischen oder 

planerischen Notwendigkeit entspringen. Sie kön-

nen dennoch durch eine vertragliche Vereinbarung 

zum geschuldeten Werkerfolg gehören. Dabei ist 

es durchaus möglich, dass die Technik sowohl in 

Bezug auf die Machbarkeit als auch die Messbar-

keit an ihre Grenzen stößt.
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AKZEPTANZKLASSE – AKT 1  
Mit normalem Aufwand beherrschbar.

Die Akzeptanzklasse AKT 1 umfasst diejenigen geometrischen Anforderungen, die ohne 

besondere oder zusätzliche Maßnahmen, d.h. mit der üblichen Sorgfalt, erreichbar sind. 

Die zugehörige Herstelltoleranz entspricht dem in den relevanten Normen (DIN bzw.  

DIN EN) eines Gewerkes festgelegten Standard.

AKZEPTANZKLASSE – AKT 2 
Mit zusätzlichem Aufwand noch beherrschbar.

Die Akzeptanzklasse AKT 2 umfasst diejenigen geometrischen Anforderungen, die nur mit 

besonderen Maßnahmen erreichbar sind. Die zugehörigen Herstelltoleranzen sind enger 

als in AKT 1 und finden sich in nicht normativen Regelwerken (ZTV-ING bzw. vergleichbare 

AGBen) oder sind Einzelvereinbarungen. Die besonderen Maßnahmen bedingen einen 

Mehraufwand und verlängern die Bauzeit.

AKZEPTANZKLASSE – AKT 3 
Mit sehr hohem Aufwand nicht gesichert beherrschbar.

In die Akzeptanzklasse AKT 3 fallen diejenigen Anforderungen, die mit den üblichen  

technischen Methoden und selbst mit sehr hohem Aufwand durch den Ausführenden  

nicht gesichert technisch beherrschbar sind. Die Zielerfüllung kann angestrebt werden,  

allerdings dann vernünftigerweise ohne Vereinbarung einer Mängelhaftung. 

Werden dennoch solche individuellen Ansprüche gestellt, sind die Vertragspartner  

in jedem Fall dazu aufgerufen, die Notwendigkeit zu hinterfragen.  

Über die zu erwartenden geometrischen Abweichungen unter Benennung der zu  

treffenden und realisierbaren Maßnahmen, mit Auswirkung auf Bauzeit und Kosten,  

ist Einvernehmen herzustellen.
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MESSUNGEN UND 
MESSGENAUIGKEITEN

4

Für die Betrachtung, ob Werte innerhalb oder 

außerhalb eines Toleranzbereichs liegen, sind 

Messungen notwendig; diese sind immer mit einer 

gewissen Messgenauigkeit belegt. Voraussetzung 

für die Beurteilung, ob eine geometrische Größe 

den gestellten Anforderungen entspricht, also – 

nach der Ausführung – innerhalb der zulässigen 

Toleranz liegt, ist eine ausreichend genaue Mes-

sung. Als Faustformel sollte die Genauigkeit eines 

Messmittels oder Messsystems 1/5 der angege-

benen geometrischen Toleranz, besser 1/10 nicht 

überschreiten.

Grundsätzlich kann jede physikalische Messung 

als Näherungswert für den wahren Wert der zu 

erfassenden Messgröße verstanden werden, der 

umso genauer ist, je besser die Genauigkeit eines 

Messmittels bzw. Messsystems ist.

Die Messgenauigkeit wird durch eine Reihe von 

Faktoren beeinflusst, wie:

• Messmethode

• Messmittel

• Messsystem

• Handhabung

• Ort der Messung

• Physikalische Randbedingungen wie Temperatur,   

   Dichte des Mediums in dem gemessen wird etc.

Jedes Messmittel (Messgerät) hat eine eigene 

Messgenauigkeit, welche auch als Empfindlichkeit 

bezeichnet wird. 

Ein weiterer kritischer Faktor ergibt sich häufig 

dadurch, dass im Spezialtiefbau die Messgeräte an 

Hilfskonstruktionen angebracht werden müssen,  

um die Messungen durchführen zu können.  

Die Hilfskonstruktion, welche das Messmittel 
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an den Ort der Messung bringt, kann dabei die 

Genauigkeit beeinfl ussen. Das Messsystem hat 

daher eine geringere Messgenauigkeit als das 

Messmittel. Beeinfl usst wird die Messgenauigkeit 

zudem durch die physikalischen Randbedingen, die 

sowohl das System an sich als auch das Messmit-

tel beeinfl ussen können.

Messungen werden durch Menschen vorbereitet 

und zum Teil auch durchgeführt, so dass auch 

durch die Handhabung Abweichungen entstehen 

können. 

Gleichzeitig gilt es bei der Anforderung an das 

Messmittel bzw. Messsystem zu beachten, dass 

die Messgenauigkeit mit zunehmender geome-

trischer Unregelmäßigkeit (Abbildung 2) des zu 

messenden Objekts selbst abnimmt; ebenso ist 

die Schwierigkeit einer Messung am jeweiligen 

Ort zu beachten, etwa bei unsichtbaren bzw. 

unzugänglichen Geometrien. 

Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 2 hierzu ver-

schiedene zu messende Objekte zweidimensional 

dargestellt. Das erste Objekt ist regelmäßig und 

verfügt über gerade Ränder. Hier sind nur zwei 

Werte zu ermitteln, um das Objekt zu beschreiben. 

Das zweite Objekt verfügt über eine Trapezform. 

Der Aufwand für Messungen zur Beschreibung des 

Objekts nimmt damit deutlich zu. Das dritte Objekt 

besitzt eine unregelmäßige Berandung. Zur genau-

en Beschreibung steigt die Anzahl der notwendigen 

Messpunkte signifi kant. Beim vierten Objekt führen 

einfache, d.h. klassische Messmethoden, wie Zoll-

stock o.ä. nicht mehr zum Ziel.

Hinweis: Im Spezialtiefbau ist beispielsweise die 

Breite eines gefrästen Schlitzes – als Maß für die 

anschließend hergestellte Elementdicke – weniger 

genau zu bestimmen als etwa im Hochbau die 

Abmessungen einer in Ortbetonbauweise herge-

stellten, geschalten Stütze.

Ausführungs- oder verfahrensbedingte 

Besonderheiten wie eine Messung unter Wasser 

(Abbildung 3) schränken die Auswahl verfügbarer 

Messmethoden und -mittel ein. Oft kommen hier 

nur indirekte, ggf. berührungslose Messungen in 

Frage, wie die Messung der Laufzeit eines Ultra-

schallsignals im wässrigen Medium, aus deren 

Messwert die eigentliche gesuchte Messgröße 

abgeleitet werden muss. Die Messgenauigkeit 

reduziert sich durch Einfl ussparameter, wie etwa 

in einer Stützfl üssigkeit, deren Dichte sich infolge 

„Aufl adung“ mit Feinkorn aus dem umgebenden 

Baugrund über die Messstrecke verändert.

Im Freien lässt sich ein regelmäßiger Körper 

relativ einfach mit einem Maßband messen 

(Abbildung 3). Befi ndet sich der zu messende 

Körper jedoch im Wasser, dann ist die Messung 

nicht mehr so einfach möglich, sie wird durch die 

Lichtbrechung schwieriger. Der Aufwand für die 

Messung mit gleicher Genauigkeit wie zuvor steigt 

deutlich, obwohl eine optische Kontrolle noch 

möglich ist. Befi ndet sich das Objekt in sehr 

trübem Wasser oder einer Suspension, dann 

entfällt die optische Kontrolle und der Aufwand 

für die Messung steigt erheblich.

Abbildung 2:  Unregelmäßigkeit des zu messenden Objekts

Abbildung 3:  Sichtbarkeit des zu messenden Objekts

WasserLuft Suspension
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Ein weiterer Faktor stellt die Lage (Abbildung 4) 

und Größe des Messobjekts dar. Je weiter das 

Objekt von der Oberfl äche entfernt ist, desto 

höher wird der Einfl uss des Trägersystems der 

Messtechnik. Ein nicht sichtbares und nicht direkt 

tastbares Messobjekt wird mit zunehmender Tiefe 

immer schwieriger zu messen. Das Trägersystem 

für die Messtechnik kann sich verschieben. 

In Wasser stellt dies kein Problem dar, da 

hängende Messysteme sich zuverlässig vertikal 

ausrichten. Mit zunehmender Flüssigkeitsdichte 

innerhalb des Bereichs, in dem gemessen werden 

soll (z.B. Suspension o.ä.), steigt die Wahrschein-

lichkeit der Verschiebung des Trägersystems 

Hierdurch ändert sich der Bezugspunkt bzw. die 

Bezugsachse, so dass Messwerte, auch fehlerfreie 

Messungen, falsch interpretiert werden.

Zusammenfassung

Vor der Anwendung besonders komplexer bzw. 

noch nicht allgemein anerkannter und gebräuch-

licher Messverfahren sollte gemeinsam zwischen 

den Projektbeteiligten festgelegt werden, wie die 

Beurteilung des Ergebnisses der Messung vorge-

nommen wird. Insbesondere kann es sinnvoll sein, 

im Voraus festzulegen, welche Schritte vorzuneh-

men sind, falls eine so ermittelte 

Messgröße außerhalb der zulässigen Toleranz 

sein sollte. 

Letztlich muss dabei in Erwägung gezogen 

werden, dass der wahre Wert trotz gemessener 

Abweichung innerhalb der Toleranz liegen könnte. 

Dies kann auch bedeuten, dass als Konsequenz 

aus einer geringen Messgenauigkeit die zulässige 

Herstelltoleranz entsprechend groß gewählt 

werden muss. 

 

Es gibt etablierte Messverfahren, die für die Bestimmung von entsprechenden Messgrößen in 

der Fachwelt überwiegend anerkannt sind.

 

Abbildung 4: Ort und Zugänglichkeit der Messobjekte

T
ie

fe



15

TOLERANZEN IN 
REGELWERKEN

5

5.1
Die heute gültigen Normen und Regelwerke 

(Zusätzliche Technische Vorschriften bzw. Empfeh-

lungen), die es für den Bereich des Spezialtiefbaus 

gibt, sind im Hinblick auf Toleranzen nicht durch-

gängig aufeinander abgestimmt.

Der Anwender muss daher diese Normen und 

Regelwerke in Kombination miteinander benut-

zen. Nachfolgend wird ein Überblick über diese 

Normen und Regelwerke mit darin enthaltenen 

Besonderheiten gegeben. Die Auflistung der  

Normen und Regelwerke ist ohne einen Anspruch 

auf Vollständigkeit in Kapitel 10 dargestellt.

Übersichten zu häufig verwendeten Toleranzwer-

ten sind in Kapitel 11 enthalten.

Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau  

(DIN-EN-Normen)

Für die Ausführung von Gewerken im Spezialtief-

bau gibt es europäische Normen (z.B. die DIN EN 

1536 „Bohrpfähle“ etc.). Diese DIN-EN-Normen 

werden über das Technische Komitee TC 288 in 

Europa koordiniert und sind überwiegend mitein-

ander homogenisiert. Sie enthalten im Regelfall im 

jeweiligen Kapitel 8 Hinweise zu Herstelltoleran-

zen.

Ergänzende Festlegungen zu DIN-EN-Normen

National ergänzen DIN SPEC bzw. DIN TS die 

jeweilige DIN-EN-Norm und sind gemeinsam mit 

der zugehörigen DIN-EN-Norm in der Muster-Ver-

waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

(MVV TB) aufgeführt. Sie enthalten auch Hinweise 

zum Umgang bei – gegenüber einer DIN EN - ab-

weichenden Festlegungen von Herstelltoleranzen.

Weitere Europäische Normen

Die DIN EN 1997 stellt die Grundlagennorm für 

Baugrunduntersuchung, Entwurf, Berechnung und 

Bemessung dar und ist daher im Kontext mit den 

entsprechenden Ausführungsnormen zu sehen.

VOB/C (ATV DIN-Normen)

Die Normen der VOB/C bauen auf den europäi-

schen Normen mit den nationalen Ergänzungen 

auf. Sie geben im Hinblick auf und im Kontext zur 

VOB insgesamt zusätzliche technische Rahmen-

bedingungen an, die für die Ausführung unter den 

vertraglichen Aspekten in Deutschland von Be-

deutung sind. Sie gelten in Deutschland allgemein 

als anerkannte Regeln der Technik (aRdT), prägen 

damit das vertraglich vereinbarte Soll der Aus-

führung (vgl. Kapitel 2) und definieren im Rahmen 

ihres Regelungsgehalts die Aspekte der mangel-

freien Leistung im Sinne des Werkvertragsrechts.

In den Normen der VOB/C werden auch Herstell-

toleranzen zu Aspekten aufgeführt, die nicht in der 

jeweiligen europäischen Norm beinhaltet sind  

(ATV DIN 18302 bezgl. Einbautoleranzen von  

Bewehrungskörben).

Grundsätzlich ist hier auf die Angabe der ATV DIN 

18303 (Verbauarbeiten) hinzuweisen, wonach in  

Fällen, in denen keine normativen Regelungen  

getroffen sind, folgende Werte gelten:

Lotabweichung         max. 1%

Lageabweichung am Ansatzpunkt         max. 50 mm

Abweichung von vorgegebener 

Oberseite          max. 20 mm

AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
























































